
             KREIS-JUGENDFEUERWEHR  

                                                                                                im Kreisfeuerwehrverband NORDHAUSEN e.V.  
 
Nordhausen, 07.08.2021  

 
 
 

Hygienekonzept der Kreisjugendfeuerwehr Nordhausen für die 

Veranstaltung "Kreisjugendfeuerwehrtag"  

 

Datum der Veranstaltung: 18.09.2021 

Ort der Veranstaltung: Jugendklubhaus Nordhausen 

Verantwortlich: Kreisjugendfeuerwehrwart Mario Willhardt  

      Friedrichsweg 15 

      99734 Nordhausen OT Bielen 

      Telefon: +49 3631 4307450 
      Handy: +49 1590 6710396 
                         E-Mail: kjfwart@kjf-nordhausen.org 
                         Internet: www.kjf-nordhausen.org &            

                         www.facebook.com/KreisjugendfeuerwehrNDH 

Dauer: 9.30 Uhr - 12.30 Uhr 

Einlass: ab 8.30 Uhr 

Teilnehmer: Jugendwarte des Landkreises Nordhausen und deren Stellvertreter 

           Jugendsprecher der Jugendfeuerwehren des Landkreises Nordhausen 

  Landrat Herr Jendricke (oder Vertreter) 

  Oberbürgermeister Herr Buchmann (oder Vertreter) 

  Geschäftsführer KJR Herr Herwig (oder Vertreter) 

  Landesjugendwart Herr Deubert (oder Vertreter) 

  Kreisbrandinspektor Herr Kunze (oder Vertreter) 

  Kreisfeuerwehrverbandsvorsitzender Herr Evers  

  Kreisfeuerwehrverband Herr Hesse, Herr Wenke 

  Pressesprecher Landratsamt Frau Piper (oder Vertreter) 

  Vertreter der Sparkassenversicherung 

  ehem. Mitarbeiter Kreisjugendfeuerwehr Herr Pavlitschek, Herr Barth,  

   Frau Gura 
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  =>Teilnehmer sind nur geladene Gäste 

  => Vorherige Abfrage mit Rückmeldung geimpft/genesen/getestet 

Informationen und Hygienekonzept 

Die Raumgröße des Jugendklubhauses beträgt 250 m2. Der Außenbereich ist für die Pausen 

gedacht, um die Raumdurchlüftung alle 30 min zu gewährleisten. 

Der Raum kann zusätzlich durch eine Belüftungsanlage jederzeit belüftet werden. 

Die Bestuhlung ist ausgelegt für 200 Teilnehmer, so dass ein angemessener Abstand 

während der Delegiertenversammlung aufrecht gehalten werden kann. 

Eine Mund- Nasen- Bedeckung (OP Maske oder FFP 2 Maske) ist zu tragen: 

- von der Eingangstür bis zum Sitzen im zugewiesenen Bereich 

- beim Verlassen des zugewiesenen Bereiches 

- wenn ein Mindestabstand von 1,5 m nicht eingehalten werden kann 

Desinfektionsmittel ist vorhanden und die Benutzung ist am Eingang angeordnet. 

Da die Teilnehmer aus dem gesamten Landkreis stammen ist die Einhaltung der gängigen 

Hygienemaßnahmen unbedingt einzuhalten. 

 

Einlass: 

Die Steuerung der Besucherströme zwischen Aus- und Eingängen erfolgt durch Steuerung 

der Laufrichtung (Einbahnstraßen-System) oder Sicherstellung erweiterter  

Durchgangsbreiten. 

Der Einlass hat so zu erfolgen, dass der Mindestabstand eingehalten wird. 

Das eintragen in die Liste "Kontaktnachverfolgung" ist Pflicht. 

Zum Eintragen wird jedem Teilnehmer ein Kugelschreiber bereitgestellt. 

Eine Kontrolle auf Symptome hat zu erfolgen: 

- Verlust Geschmacks- und Geruchsinns 

- Atemnot 

- Fieber 

- Schnupfen Husten 

Personen mit diesen Symptomen haben zu dieser Veranstaltung keinen Zugang! 

Es hat eine Regelmäßige Reinigung und Desinfizierung möglicher kontaminierter  

Gegenstände (z.B. Türen, Türgriffe, Arbeitsflächen) zu erfolgen. 

Hinweise zu den geltenden Hygienemaßnahmen sind durch Schilder zu gewährleisten. 



 

Test/ Nachverfolgung 

Anstelle des negativen Ergebnisses einer Testung können vollständig Geimpfte  

einen entsprechenden Impfnachweis (Impfausweis oder Impfbescheinigung auf  

Papier oder in einem elektronischen Dokument) vorweisen, aus der hervorgeht,  

dass seit der letzten erforderlichen Einzelimpfung mindestens 14 Tage vergangen sind. 

Genesene können auf die Vorlage eines negativen Ergebnisses einer Testung  

verzichten, wenn sie eine entsprechende ärztliche oder behördliche Bescheinigung 

(Bestätigung einer mindestens 28 Tage und nicht länger als sechs Monate zurückliegenden 

Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2) vorlegen können.  

Der Veranstalter verwahrt die vorgezeigten Nachweise nicht auf. 

Die Kontaktdaten der Teilnehmer bzw. Besucher, sind je homogener Gruppe (z.  

B. pro Haushalt, Eltern mit Kindern, geschlossene Reisegruppen) zur  

Ermöglichung der Kontaktnachverfolgung im Bedarfsfall sind wie folgt zu  

erfassen:  

1. Name und Vorname,  

2. Wohnanschrift und Telefonnummer,  

3. Datum, Beginn und Dauer der Anwesenheit. 

Delegierte und Gäste  müssen ein negatives Testergebnis nachweisen, wenn kein  

vollständiger Impfnachweis erbracht oder die Bescheinigung als Genesener vorgelegt werden  

kann.  

Die Erfassung erfolgt unter Beachtung des Datenschutzes und darf für Dritte nicht 

einsehbar sein, nicht zu anderen Zwecken verwendet werden und ist jeweils nach vier 

Wochen zu vernichten.. 

 

Lüftung: 

Nach 30 min hat eine Pause zu erfolgen, um den Raum durch Stoßlüftung zu belüften. 

Während der Veranstaltung wird die Belüftungsanlage zugeschaltet, um ständig einen 

Luftaustausch zu gewährleisten. 

Die Pausen sind auf dem Freigelände zu absolvieren. 

 

 

Pausenversorgung: 

Es werden in den Pausen Getränke gereicht.  

Es handelt sich dabei um alkoholfreie Getränke in Glasflaschen.  

Die Ausgabe erfolgt durch geeignetes Personal. Der Mindestabstand ist einzuhalten 

und das tragen der Mund- Nasenbedeckung ist Pflicht.  



 

Nutzung von Technik: 

Auf dem Weg zum Rednerpult bzw. zurück zum Sitzplatz ist die Mund- Nasenbedeckung zu 

tragen. 

Das Mikrofon ist durch eine entsprechende Abdeckung zu versehen. 

Sitzordnung: 

Die Verteilung im Saal ist den gängigen Regeln anzupassen. Es ist zwischen den 

Teilnehmern ein Platz freizuhalten, es sei denn der Impfstatus erlaubt ein zusammensitzen. 

Abstände können weitergehend reduziert werden, wenn Personen nebeneinandersitzen, die 

einem gemeinsamen Haushalt angehören oder zulässige Kontaktpersonen sind. 

   

Die Festlegung des zuständigen Landkreises bzw. der kreisfreien 

Stadt sowie eventuelle Auflagen der zuständigen Behörde sind 

zusätzlich zu berücksichtigen. 

 

Auf dem gesamten Gelände sind diese Maßnahmen einzuhalten 

um den sicheren Verlauf der Veranstaltung zu gewährleisten. 

 

Dieses Hygienekonzept erhalten die Wehrführer im Vorfeld für die Belehrung. 

Es ist weiterzuleiten an die Stadtbrandmeister und Kreisbrandmeister. 

 
                                                                               

 
 

 
 
  

 
                 

 
       Mit Freundlichen Gruß 

   Mario Willhardt 

     (Kreis-Jugendfeuerwehrwart) 
 
              

   kjfwart@kjf-nordhausen.org 
 

      

   

 
 
 
 
 
 

Kreis-Jugendfeuerwehrwart     Kreisjugendfeuerwehr im         
                                                     Kreisfeuerwehrverband Nordhausen e.V 
Mario Willhardt                              
Friedrichsweg 15                           
99734 Nordhausen OT Bielen        

 

 www.kjf-nordhausen.org 
www.facebook.com/KreisjugendfeuerwehrNDH 
 

  Handy:   +49 1590 6710396 
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